
Sehr geehrter Herr Mag. Plaschg, 

danke für Ihre Übermittlung des Begutachtungsentwurfes zur Tourismusinteressentenbeitrags-
Verordnung 2023 und die diesbezüglichen Erläuterungen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen sehr gerne folgende Stellungnahme zur Verfügung stellen: 

Die juristische Basis dieser Tourismusinteressentenbeitrags-Verordnung 2023 ist durch das 
Steiermärkische Tourismusgesetz 1992, § 34, Absatz 2, eindeutig gegeben. Die inhaltliche Zuordnung 
beruht auf der gesetzlich vorgesehenen Valorisierung von Beträgen mit dem Ziel die Wertsicherung 
von Beträgen sicherzustellen. Damit soll die kontinuierliche Arbeit der Tourismusverbände in einem 
der beiden Einnahme-Bereiche gewährleistet werden. 

Aus allgemein fachlicher Sicht ist festzustellen, dass durch die von Seite des Landes Steiermark 
beschlossene große Strukturreform 2021 mit der Etablierung von 11 regionalen Tourismusverbände 
sehr große und neue Aufgabenstellungen im Zuge dieses Fusionierungsprozesses für diese neuen 
Organisationseinheiten entstanden sind. Zusätzlich verloren die Tourismusverbände im Rahmen 
dieses Fusionsprozesses wesentliche Finanzmittel durch die Auflösung der früheren regionalen 
Tourismusplattformen. Um die notwendigen Aufgaben gerade in den Bereichen 
Organisationsentwicklung, regionale technische Vernetzung, Markenbildung, Betreuung der 
Mitgliedsbetriebe, regionale Produkt- und Angebotsentwicklung, Etablierung von 
Angebotsgruppen, nationales und internationales Marketing, Verkaufsförderung, Gästebetreuung 
etc. seriös durchführen zu können ist die Wertsicherung der Tourismusinteressenten-Beiträge wie 
gesetzlich festgelegt eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit der neuen regionalen 
Tourismusverbände.    

 

Mit besten Grüßen aus der Region Murau 

Peter Mayer 
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